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RS OGH 1920/6/22 3Rv182/20
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1920

Norm

ABGB §970

Rechtssatz

Konzessionierte Pensionen unterliegen der Haftung nach § 970 ABGB, andere Pensionen jedoch nur dann, wenn bei

ihnen der Betrieb und die Aufnahme der Gäste in der gleichen Weise stattfindet wie bei konzessionierten Pensionen.
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